
u- f.J,~3 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 
~m At 

DER BUNDESMINISTER 
FÜR UMWELT, JUGEND UND FAl\ULIB 

DR. MARILIES FLEMMING 

Zl. 10 0502/32 -Pr. 2/89 

des Nationalrates XVU. Oesetzgebun2speriode 

20. April 1989 
1031 WIEN, DEN ................................................................................. _ ........ . 

An den 

RADETZKYSTRASSE 2 
TELEFON (0222) 71 I S8 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1011 Wien 

.32,931AB 

1989 ,:,04- 28 
zu 335tJ/J 

Auf die schriftliche Anfrage Nr. 3350/J der Abgeordneten 
Dr. Gugerbauer, Eigruber, Mag. Praxmarer und Mitunterzeichner 
vom 30 März 1989, betreffend Bachmanninger Sonderabfallsilos, 
beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

: 

ad 1: 

Am 22. Dezember 1988 wurde vom Umwelt- und Wasserwirtschafts

fonds eine Zusage für die Errichtung von acht Zwischenlage

rungssilos erteilt. Für die maximale Förderbasis von 

öS 8.123.226,-- wurde ein Kreditkostenzuschuß in Höhe von 
6 %-Punkten p.a. für einen Kredit mit maximal 10-jähriger 
Laufzeit und ohne tilgungsfreier Zeit zugesagt. Die Förde
rungszusage erfolgte auf Grund einer einstimmigen Empfehlung 
durch die Umweltfondskommission. 

ad 2: 

Im Sinne einer ökologisch gesicherten Zwisc~enlagerung von 

Kosumbatterien und voraussichtlich verwertbaren Rückständen 
aus der HTV-Anlage in Linz wurde die Konzipierung jeweils 
eines dieser Silos für derartige Lagerungen vorgeschlagen. 
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Gemäß den Technischen Auflagen ist der Förderungsnehmer wei
ters verpflichtet. den Vorschlag auf Lagerung der oben ge

nannten Stoffe innerhalb von drei Monaten technisch, wirt

schaftlich und bezüglich der gewerbebehördlichen Genehmi- ' 

gUßgsfähigkei t zu prüfen. ' 

ad 3: 

Dem Fonds liegt bisher keine gewerbebehördliche Genehmigung 
zur Lagerung von Knopfzellen und Asche bzw. Schlacke vor. 
Daher wurde in den Technischen Auflagen (siehe auch Frage 2), 

dem Unternehmen aufgetragen zu prüfen, ob zur Lagerung der 

o.a. Abfallstoffe eine gewerbebehörliche Genehmigung erteilt 
wird. 

\ 
ad 4: 

Der Fonds behält sich laut Förderungsvertrag vor, die noch 

nicht ausbezahlten Förderungsmittel einzubehalten, wenn der 

Förderungsnehmer sich weigert, eine techische und rechtlich 

mögliche Zwischenlagerung eines derartigen Abfalles durchzu
führen. 

'-
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